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(Fig. 261 24“) dargeftellte Haus in der Weitendftrafse 47 (Arch.: Kay/er) iii: für die
Planbildung charakteriftifch; die Zahl der in diefer oder in ähnlicher Weife aus-
geführten Häufer if’c fehr grofs, namentlich im Weiten der Stadt.

Das Haus befteht aus Sockel- und Erdgefchofs, zwei Obergefchoffen, von denen das zweite als
Halbgefchofs auftritt, und teilweife zu Wohnzwecken ausgebautem Dache. Die Wirtfehaftsräume liegen
im Sockelgefchofs; das Erdgefchofs enthält vier Zimmer, die von einem Vorraum, in dem der Speifen-
aufzug Platz gefunden hat, unmittelbar zugänglich und unter fich verbunden find. Der Eingang, eine
kleine Halle bildend, und der Abort liegen an der Wichfeite, dem Nachbarhaufe zugewendet. Die geräumige
Treppe erhält ihr Licht von der Rückfeite des Haufes und erhellt zugleich den Vorraum, der überdies
Licht durch ein Fenfter über der Hausthür erhält. Die Frontlänge des Haufes beträgt 15,00m und die
mittlere Tiefe 16,5om.

Ein Doppelwohnhaus in Hannover, Heinrichftrafse, von 12,90 m Frontbreite
und 14,70 m mittlerer Tiefe, ift in der unten angegebenen Zeitfchrift 2“) abgebildet.
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Familienhaus Schmohl zu Effen 243).

Arch.: Sc/zmolrl.

Die Wirtfchaftsräume find im Sockelgefchofs, die Empfangs- und \\'ohnräume im Erdgefcliofs, die
Schlafräume im Obergefchofs, über dem noch ein llalbgefchofs angeordnet iii, untergebracht. Renaiffance»
architektur mit gediegenem Ausbau.

Von den beiden Haushälften hat diejenige mit dem kleineren Garten 60000 Mark, die andere
64 500 Mark gekoftet. Die Ketten des Grunderwerbes haben fich auf 50 Mark für 1qlll, die Gefamtkoften
des eigentlichen Baues auf 220 Mark für 1 qm überbauter Fläche gefiellt.

Als Vorf’cadthaus möge das fowohl in der Grundrifsbildung, als auch im Auf—
rifs außerordentlich anfprechende Familienhaus Schmohl in Effen (Arch.: Schmalz!)
betrachtet werden. ‘
 

2”) Siehe: Deutfche Bauz. 1888, S. 3812.

243) Nach: Feftgabe des Architekten-Vereins zu Stuttgart, Stuttgart 1899. Taf. 24.
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